
 

Allgemeine Bedingungen für die Fondsgebundene Rentenversiche-
rung mit Beitragsgarantie als betriebliche Altersversorgung (Direkt-
versicherung) 

(11F01, Stand 11/2009) 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
Sie haben als Arbeitgeber für Ihren Arbeitnehmer eine Zusage auf Abschluss einer Direktversicherung erteilt. Diese Versiche-
rung ist eine Direktversicherung im Sinne des § 1 Betriebsrentengesetz (BetrAVG). 
 
Als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner; für unser Vertragsverhältnis gelten die nachfolgenden Bedingungen. 
Die sich aus den gesetzlichen Vorschriften und den Allgemeinen Bedingungen ergebenden Rechte und Pflichten gelten für den 
Versicherungsnehmer; einzelne Vorschriften auch für die versicherte Person. Versicherungsnehmer ist der Antragsteller für die 
Versicherung. 
 
 
§ 1 Welche Leistungen erbringen wir? 

§ 2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung? 

§ 3 Wann beginnt der Versicherungsschutz? 

§ 4 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht? 

§ 5 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person? 

§ 6 Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder bei Einsatz bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/ -Stoffen? 

§ 7 Wie verwenden wir die Beiträge?  

§ 8 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten? 

§ 9 Wann können Zuzahlungen geleistet werden? 
§ 10 Welcher Fonds wird verwendet und welche Besonderheiten gelten dafür? 

§ 11 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen? 

§ 12 Wann können Sie die Versicherung kündigen oder beitragsfrei stellen? 

§ 13 Wie verteilen wir die bei der Beitragskalkulation in Ansatz gebrachten Abschluss- und Vertriebskosten? 

§ 14 Wie können Sie während der Ansparphase den Wert der Versicherung erfahren? 

§ 15 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt wird? 

§ 16 Wer erhält die Versicherungsleistungen? 

§ 17 Was gilt bei Änderung der Postanschriften und Ihrer Firmierung? 

§ 18 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung? 

§ 19 Welche Rechnungsgrundlagen gelten für den Vertrag? 

§ 20 Unter welchen Voraussetzungen können Versicherungsbedingungen geändert werden? 

§ 21 Welches Recht findet auf den Vertrag Anwendung? 

§ 22 Wo ist der Gerichtsstand? 

§ 23 Welche Auswirkungen hat die Unwirksamkeit von Bestimmungen? 
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Allgemeine Bedingungen für die Fondsgebundene Rentenversiche-
rung mit Beitragsgarantie als betriebliche Altersversorgung (Direkt-
versicherung) 

(11F01, Stand 11/2009) 
 
 
§ 1 Welche Leistungen erbringen wir? 
 
(1) Die Fondsgebundene Rentenversicherung mit Beitrags-

garantie bietet vor Rentenzahlungsbeginn (Ansparpha-
se) Versicherungsschutz unter Beteiligung an der Wert-
entwicklung eines Sondervermögens (Anlagestock). Der 
Anlagestock wird gesondert von unserem sonstigen 
Vermögen überwiegend in Wertpapieren angelegt und in 
Anteileinheiten aufgeteilt.  

 
(2) Der Wert einer Anteileinheit richtet sich nach der Wert-

entwicklung des Anlagestocks. Den Wert der Anteilein-
heit ermitteln wir dadurch, dass der Geldwert des Anla-
gestocks am jeweiligen Stichtag durch die Anzahl der zu 
diesem Zeitpunkt vorhandenen Anteileinheiten geteilt 
wird; Investmentfondsanteile werden mit dem Rücknah-
mepreis angesetzt. 

 
(3) Soweit die Erträge aus den im Anlagestock enthaltenen 

Vermögenswerten nicht ausgeschüttet werden, fließen 
sie unmittelbar dem Anlagestock zu und erhöhen damit 
den Wert der Anteileinheiten. Mit ausgeschütteten Erträ-
gen eines Investmentfonds erwerben wir Anteile des 
gleichen Investmentfonds. Steuererstattungen auf Erträ-
ge des Anlagestocks rechnen wir in Anteileinheiten um 
und schreiben sie den einzelnen Verträgen gut. 

 
Beitragsgarantie 
 
(4) Wir garantieren, dass zum Rentenzahlungsbeginn die 

Summe der eingezahlten Beiträge zur Bildung einer 
Rente zur Verfügung steht (Beitragsgarantie). Diese Ga-
rantie zum Zeitpunkt des Ablaufs der vereinbarten An-
sparphase gilt auch für eine beitragsfrei gestellte Versi-
cherung.  

 
Die Beitragsgarantie entfällt bei einer vorzeitigen Kündi-
gung des Vertrages (§ 12 Absatz 1 bis 4). Dies gilt auch, 
wenn die Kündigung aufgrund § 6 BetrAVG wegen einer 
vorzeitigen Altersleistung erfolgt. 

 
Da die Entwicklung der Vermögenswerte des Anlage-
stocks nicht vorauszusehen ist, können wir die Höhe der 
Rente vor dem Beginn der Rentenzahlung nicht garan-
tieren. Sie haben die Chance, insbesondere bei Kurs-
steigerungen der Anteileinheiten einen Wertzuwachs zu 
erzielen; bei schlechter Kursentwicklung ist es aber auch 
möglich, dass zu Beginn der Rentenzahlung nicht mehr 
als die Summe der eingezahlten Beiträge zur Bildung 
einer Rente zur Verfügung steht.  

 
(5) Zur Sicherstellung der Beitragsgarantie können wir 

Beitragsteile auch in unserem sonstigen Vermögen an-
legen.  

 
Höhe der Rente 
 
(6) Die Höhe der Rente ist vom Wert des Vertragsvermö-

gens bei Beginn der Rentenzahlung abhängig. Sie wird 
aus dem bei Beginn der Rentenzahlung vorhandenen 
Wert des Vertragsvermögens sowie dem im Versiche-
rungsschein genannten Rentenfaktor ermittelt.  

 
Der Wert des Vertragsvermögens setzt sich zusam-
men aus dem Wert der auf die Versicherung entfallen-
den Anteileinheiten (fondsgebundener Teil) und dem 

Wert der ggf. in unserem sonstigen Vermögen angeleg-
ten Beitragsteile der Versicherung (konventioneller Teil). 
Den Wert des fondsgebundenen Teils des Vertragsver-
mögens ermitteln wir dadurch, dass wir die Anzahl der 
Anteileinheiten der Versicherung mit dem am letzten Ka-
lendertag des Monats vor Beginn der Rentenzahlung 
ermittelten Wert einer Anteileinheit multiplizieren. Falls 
dieser Tag kein Bankarbeitstag (in Frankfurt am Main) 
ist, wird der nächstfolgende Bankarbeitstag (in Frankfurt 
am Main) zugrunde gelegt.  
 
Der Rentenfaktor gibt an, wie viel Rente pro Monat zum 
vereinbarten Beginn der Rentenzahlung nach versiche-
rungsmathematischen Grundsätzen je 10.000 EUR Ver-
tragsvermögen gezahlt wird. Der Rentenfaktor wird im 
Versicherungsschein als garantierter Mindestfaktor do-
kumentiert. 
Dieser garantierte Mindestfaktor wurde von uns vorsich-
tig kalkuliert, da Kosten, Sterblichkeit und Zins Schwan-
kungen unterliegen können. Ergeben bei Rentenzah-
lungsbeginn die dann anzusetzenden Rechnungsgrund-
lagen für neu abzuschließende Rentenversicherungen 
einen höheren Rentenfaktor, so wird die Rente mit die-
sem aktualisierten höheren Rentenfaktor bestimmt. 

 
(7) Mit Rentenzahlungsbeginn werden dem Anlagestock die 

auf den Vertrag entfallenden Anteileinheiten entnommen 
und in unserem sonstigen Vermögen angelegt.  

 
Leistungen bei Erleben des Rentenzahlungsbeginns 
 
(8) Erlebt die versicherte Person den vereinbarten Renten-

zahlungsbeginn, zahlen wir eine lebenslange garantierte 
Rente jeweils zum Beginn eines Monats.  
 
Die Rentenzahlung erfolgt frühestens ab dem 60. Le-
bensjahr der versicherten Person. Den genauen Ren-
tenzahlungsbeginn entnehmen Sie dem Versicherungs-
schein.  
 
Ist für die Rentenbezugszeit eine garantierte Renten-
steigerung vereinbart, wird die Rente jedes Jahr am Jah-
restag des Rentenzahlungsbeginns, erstmals ein Jahr 
nach Übergang auf Rentenbezug, um den vereinbarten 
Steigerungssatz erhöht. 

 
Todesfallleistungen nach Rentenzahlungsbeginn 

 
(9) Die für den Vertrag nach Rentenzahlungsbeginn gelten-

de Todesfallleistung ist im Versicherungsschein doku-
mentiert.  

 
Ist eine Garantielaufzeit vereinbart und stirbt die versi-
cherte Person nach Rentenzahlungsbeginn während der 
vereinbarten Garantielaufzeit, wird die Rente bis zum 
Ende der Garantielaufzeit an den Bezugsberechtigten 
(§ 16) weitergezahlt. Handelt es sich bei dem Bezugsbe-
rechtigten um ein Kind, wird die Rente längstens für den 
Zeitraum, in dem der Rentenberechtigte die Vorausset-
zungen für die Berücksichtigung als Kind im Sinne des 
§ 32 Absatz 3 bis 5 Einkommensteuergesetz (EStG) in 
der bei der Zusageerteilung gültigen Fassung erfüllt, ge-
zahlt.  
 
Ist eine Rückzahlgarantie vereinbart und stirbt die ver-
sicherte Person nach Rentenzahlungsbeginn, erhält der 



 

 

Bezugsberechtigte (§ 16) eine Leibrente. Diese errech-
net sich durch Verrentung des Restkapitals in Höhe des 
ermittelten Wertes des Vertragsvermögens zum Zeit-
punkt des Rentenzahlungsbeginns gemäß Absatz 6 ab-
züglich bereits geleisteter Renten.  
Die Leibrente wird bei Tod der versicherten Person nach 
den dann gültigen Rechnungsgrundlagen für neu abzu-
schließende Rentenversicherungen und dem dann er-
reichten Alter des Bezugsberechtigten errechnet. 

 Handelt es sich bei dem Bezugsberechtigten um ein 
Kind, wird die Rente längstens für den Zeitraum, in dem 
der Rentenberechtigte die Voraussetzungen für die Be-
rücksichtigung als Kind im Sinne des § 32 Absatz 3 bis 5 
EStG in der bei der Zusageerteilung gültigen Fassung 
erfüllt, gezahlt. 

 
Todesfallleistung vor Rentenzahlungsbeginn 
 
(10) Stirbt die versicherte Person vor dem vereinbarten 

Rentenzahlungsbeginn, erhält der Bezugsberechtigte 
(§ 16) eine Leibrente.  
 
Die Leibrente errechnet sich durch Verrentung des Ka-
pitals in Höhe von 80 % des Wertes des Vertragsver-
mögens, mindestens jedoch in Höhe der für die Fonds-
gebundene Rentenversicherung eingezahlten Beiträge. 
 
Der Wert des fondsgebundenen Teils des Vertrags-
vermögens für die Todesfallleistung wird ermittelt mit 
den Anteilswerten, die am ersten Bankarbeitstag (in 
Frankfurt am Main) nach Eingang der Mitteilung über 
den Todesfall (Meldedatum) gelten. Bei der Bestim-
mung der Anzahl der auf die Versicherung entfallenden 
Anteileinheiten ist der Stand zum Todestag maßgeb-
lich.  
 
Im Übrigen gelten für die Berechnung der Leibrente 
Absatz 9 Satz 6 und, sofern es sich bei dem Bezugsbe-
rechtigten um ein Kind handelt, für deren Begrenzung 
Absatz 9 Satz 7 und 8 entsprechend. 
 

(11) Anstelle der Rentenzahlung kann vom Bezugsberech-
tigten (§ 16) zum Zeitpunkt des Hinterbliebenenrenten-
beginns auch die Auszahlung einer Kapitalabfindung 
seiner Hinterbliebenenrente gewählt werden. Unter-
schreitet die Hinterbliebenenrente die festgelegte Min-
destrente, erfolgt die Auszahlung der Kapitalabfindung. 
Garantierenten nach Absatz 9 Satz 2 und 3 können 
nicht abgefunden werden. 

 
Veränderung des Rentenzahlungsbeginns 
 
(12) Der vereinbarte Rentenzahlungsbeginn kann maximal 

fünf Jahre vorverlegt werden, sofern zum vorgezoge-
nen Rentenzahlungsbeginn das Vertragsvermögen 
mindestens einen Wert in Höhe der Summe der einge-
zahlten Beiträge erreicht.  
Abweichend davon ist eine Vorverlegung des verein-
barten Rentenzahlungsbeginnes um mehr als fünf Jah-
re  möglich, wenn der versicherte Arbeitnehmer eine 
volle Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung bezieht und unter Berufung auf § 6 BetrAVG eine 
vorzeitige Leistung aus seiner Direktversicherung ver-
langt. Die Beitragsgarantie nach Absatz 4 entfällt in 
diesem Fall.  
Der neue Rentenzahlungsbeginn darf nicht vor dem 
60. Lebensjahr liegen. Ein früherer Rentenzahlungsbe-
ginn führt zu einem niedrigeren Rentenfaktor. Die Höhe 
der vorgezogenen Rente wird gemäß Absatz 6 zum 
dann gültigen Rentenzahlungsbeginn errechnet. Für 
den vorgezogenen Rentenzahlungsbeginn gelten die 
gleichen Gestaltungsmöglichkeiten wie für den ur-
sprünglichen Rentenzahlungsbeginn. Die Fristen ge-

mäß Absatz 14 gelten dann für den neuen Rentenzah-
lungsbeginn entsprechend.  

 
(13) Der vereinbarte Beginn der Rentenzahlung kann bei-

tragsfrei bis zu fünf Jahre über den ursprünglichen Ter-
min hinaus verschoben werden, längstens jedoch bis 
zu dem Zeitpunkt, zu dem das Arbeitsverhältnis mit der 
versicherten Person wegen Erreichens der Altersgren-
ze beendet wird. Ein späterer Rentenzahlungsbeginn 
führt zu einer Erhöhung des Rentenfaktors. Die Höhe 
der neuen Rente wird zum neuen Rentenzahlungsbe-
ginn gemäß Absatz 6 errechnet. Für den späteren Ren-
tenzahlungsbeginn gelten die gleichen Gestaltungs-
möglichkeiten wie für den ursprünglichen Rentenzah-
lungsbeginn. Die Fristen gemäß Absatz 14 gelten dann 
für den neuen Rentenzahlungsbeginn entsprechend. 

 
Kapitalabfindung 

 
(14) Anstelle der Rentenleistung kann der im Erlebensfall 

Bezugsberechtigte (§ 16) zum Zeitpunkt des Renten-
zahlungsbeginns eine Kapitalabfindung in Höhe des 
Wertes des Vertragsvermögens zum Zeitpunkt des ver-
einbarten Rentenzahlungsbeginns gemäß Absatz 6 er-
halten, wenn die versicherte Person den Tag des Ren-
tenzahlungsbeginns erlebt und uns der Antrag auf Ka-
pitalabfindung fristgerecht zugeht. Der Antrag auf Kapi-
talabfindung muss innerhalb des letzten Jahres, min-
destens jedoch drei Monate vor dem vereinbarten Ren-
tenzahlungsbeginn gestellt werden.  
 
Mit der Kapitalabfindung endet der Vertrag. 

 
(15) Die Versicherungsleistungen erbringen wir in Geld. 
 
 
§ 2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung? 
 
Entscheidend für den Gesamtertrag des Vertrages vor 
Rentenzahlungsbeginn ist die Entwicklung des Anlage-
stocks, an dem der Vertrag unmittelbar beteiligt ist (vgl. § 1 
Absatz 1). Darüber hinaus beteiligen wir Sie und die ande-
ren Versicherungsnehmer gemäß § 153 des Versicherungs-
vertragsgesetzes (VVG) an den Überschüssen und Bewer-
tungsreserven (Überschussbeteiligung). Die Überschüsse 
werden nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches 
ermittelt und jährlich im Rahmen unseres Jahresabschlus-
ses festgestellt. Die Bewertungsreserven werden dabei im 
Anhang des Geschäftsberichtes ausgewiesen. Der Jahres-
abschluss wird von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer 
geprüft und ist unserer Aufsichtsbehörde einzureichen. 
 
(1) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbetei-

ligung der Versicherungsnehmer 
 
(a) Überschüsse entstehen dann, wenn die Lebenserwar-

tung und die Kosten niedriger sind als bei der Tarifkalku-
lation angenommen. An diesen Überschüssen werden 
die Versicherungsnehmer nach der Verordnung über die 
Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversiche-
rung (Mindestzuführungsverordnung) angemessen be-
teiligt und zwar nach der derzeitigen Rechtslage am Ri-
sikoergebnis (Lebenserwartung) grundsätzlich zu min-
destens 75 % und am übrigen Ergebnis (einschließlich 
Kosten) grundsätzlich zu mindestens 50 % (§ 4 Absatz 4 
und 5, § 5 Mindestzuführungsverordnung). 

 
Im Übrigen stammen die Überschüsse vor und insbe-
sondere nach Rentenbeginn aus den Erträgen der Kapi-
talanlagen des sonstigen Vermögens (vgl. § 1 Absatz 5). 
Von den Nettoerträgen der Kapitalanlagen, die für künf-
tige Versicherungsleistungen vorgesehen sind (§ 3 Min-
destzuführungsverordnung), erhalten die Versiche-
rungsnehmer insgesamt mindestens den in dieser Ver-



 

 

ordnung genannten Prozentsatz. In der derzeitigen Fas-
sung der Verordnung sind grundsätzlich 90 % vorge-
schrieben (§ 4 Absatz 3, § 5 Mindestzuführungsverord-
nung). Aus diesem Betrag werden zunächst die Beträge 
finanziert, die für die garantierten Versicherungsleistun-
gen benötigt werden. Die verbleibenden Mittel verwen-
den wir für die Überschussbeteiligung der Versiche-
rungsnehmer.  
 

(b) Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unter-
schiedlich zum Überschuss bei. Wir haben deshalb 
gleichartige Versicherungen zu Gruppen zusammenge-
fasst. Bestandsgruppen bilden wir beispielsweise, um 
das versicherte Risiko wie das Langlebigkeits- oder Be-
rufsunfähigkeitsrisiko zu berücksichtigen. Die Verteilung 
des Überschusses für die Versicherungsnehmer auf die 
einzelnen Gruppen orientiert sich daran, in welchem 
Umfang sie zu seiner Entstehung beigetragen haben. 
Den Überschuss führen wir der Rückstellung für Bei-
tragsrückerstattung zu, soweit er nicht in Form der sog. 
Direktgutschrift bereits unmittelbar den überschussbe-
rechtigten Versicherungen gutgeschrieben wird. Diese 
Rückstellung dient dazu, Ergebnisschwankungen im 
Zeitablauf zu glätten. Sie darf grundsätzlich nur für die 
Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer ver-
wendet werden. Nur in Ausnahmefällen und mit Zustim-
mung der Aufsichtsbehörde können wir hiervon nach 
§ 56a des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) ab-
weichen, soweit die Rückstellung nicht auf bereits fest-
gelegte Überschussanteile entfällt. Nach der derzeitigen 
Fassung des § 56a VAG können wir die Rückstellung im 
Interesse der Versicherungsnehmer auch zur Abwen-
dung eines drohenden Notstandes, zum Ausgleich un-
vorhersehbarer Verluste aus den überschussberechtig-
ten Versicherungsverträgen, die auf allgemeine Ände-
rungen der Verhältnisse zurückzuführen sind, oder – so-
fern die Rechnungsgrundlagen aufgrund einer unvorher-
sehbaren und nicht nur vorübergehenden Änderung der 
Verhältnisse angepasst werden müssen – zur Erhöhung 
der Deckungsrückstellung heranziehen.  

 
(c) Bewertungsreserven aus den Kapitalanlagen des sons-

tigen Vermögens (vgl. § 1 Absatz 5) entstehen, wenn 
der Marktwert der Kapitalanlagen über dem Wert liegt, 
mit dem die Kapitalanlagen in der Bilanz ausgewiesen 
sind. Die Bewertungsreserven sorgen für Sicherheit und 
dienen dazu, kurzfristige Ausschläge an den Kapital-
märkten auszugleichen. Ein Teil der Bewertungsreser-
ven fließt den Versicherungsnehmern gemäß § 153 Ab-
satz 3 VVG unmittelbar zu. Hierzu wird die Höhe der 
Bewertungsreserven jährlich neu ermittelt. Der so ermit-
telte Wert wird den Verträgen nach dem in Absatz 2 be-
schriebenen Verfahren zugeordnet (§ 153 Absatz 3 
VVG). Bei Beendigung eines Vertrages oder bei Ren-
tenbeginn wird der für diese Zeitpunkte aktuell ermittelte 
Betrag zur Hälfte zugeteilt. Aufsichtsrechtliche Regelun-
gen zur Kapitalausstattung bleiben unberührt. 

 
(2) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbetei-

ligung des Vertrages 
 
(a) Die Versicherung gehört in der Ansparphase zur Be-

standsgruppe Fondsgebundene Lebensversicherungen, 
in der Rentenbezugszeit zur Bestandsgruppe Einzel-
Rentenversicherungen. In Abhängigkeit von dieser Zu-
ordnung erhält die Versicherung Anteile an den Über-
schüssen. Die Mittel für die Überschussanteile werden 
bei der Direktgutschrift zu Lasten des Ergebnisses des 
Geschäftsjahres finanziert, ansonsten der Rückstellung 
für Beitragsrückerstattung entnommen. Die Höhe der 
Überschussanteilsätze wird jedes Jahr vom Vorstand 
unseres Unternehmens auf Vorschlag des Verantwortli-
chen Aktuars festgelegt und in unserem Geschäftsbe-
richt veröffentlicht. Den Geschäftsbericht können Sie bei 

uns jederzeit anfordern.  
 
Wurde die Versicherung auf der Grundlage eines Kollek-
tivvertrages oder eines Kollektivrahmenvertrages abge-
schlossen, gehört die Versicherung abweichend von o-
biger Regelung in der Rentenbezugszeit in die Be-
standsgruppe Kollektiv-Rentenversicherungen.  

 
Rentenversicherungen in der Ansparphase 
 
(b) Die Versicherung erhält von Beginn an einen Kosten-

überschuss. Er wird in Prozent der vereinbarten Bei-
tragsrate bemessen und mit fälligen Verwaltungskosten-
anteilen verrechnet. 
Ebenfalls von Beginn an erhält die Versicherung am  
Ende eines Monats Überschussanteile aus den Erträgen 
der Kapitalanlagen des sonstigen Vermögens in Prozent 
des am Monatsersten in unserem sonstigen Vermögen 
vorhandenen konventionellen Teil des Vertragsvermö-
gens. Die auf den Vertrag entfallenden Überschüsse 
werden in Anteileinheiten angelegt. 

 
(c) Der im sonstigen Vermögen vorhandene konventionelle 

Teil des Vertragsvermögens wird zusätzlich an den Be-
wertungsreserven beteiligt. 

 
 Bei Beendigung des Vertrages (etwa durch Kündigung 

oder Tod) oder bei Rentenbeginn werden die Hälfte der 
für den Vertrag ermittelten, verteilungsfähigen Bewer-
tungsreserven, mindestens jedoch die Mindestbeteili-
gung gemäß Absatz (d) ausgezahlt bzw. zugeteilt. 

  
 Hierzu ermitteln wir zunächst die bei Rentenbeginn oder 

bei Beendigung des Vertrages im Unternehmen vorhan-
denen, verteilungsfähigen Bewertungsreserven nach 
handelsrechtlichen bzw. aufsichtsrechtlichen Vorgaben 
und nach einem verursachungsorientierten Verfahren.  

 
 Die für die Bewertung der Kapitalanlagen zugrunde 

gelegten Stichtage werden jedes Jahr für das darauf fol-
gende Jahr bestimmt und im Anhang des Geschäftsbe-
richts veröffentlicht. 

 
 Für die Ermittlung des auf Ihren Vertrag entfallenden 

Anteils an den verteilungsfähigen Bewertungsreserven 
wird jährlich die sich aus Ihrem Vertrag ergebende 
Summe des konventionellen Teils Ihres Vertragsvermö-
gens errechnet (Gesamtleistung). Da die laufenden Ü-
berschussanteile in Anteileinheiten eines Sondervermö-
gens (vgl. § 1 Absatz 1) angelegt werden (vgl. Absatz 2 
(b)), erhöhen sie bei Ihrer Versicherung nicht die Ge-
samtleistung. Bei Beendigung Ihres Vertrages oder bei 
Rentenbeginn errechnet sich Ihr Anteil an den vertei-
lungsfähigen Bewertungsreserven aus dem Verhältnis 
der über die Jahre gebildeten Gesamtleistungen Ihres 
Vertrages zu den Gesamtleistungen aller anspruchsbe-
rechtigten Verträge. 

 
(d) Die Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven bei 

Beendigung des Vertrages oder bei Rentenbeginn er-
rechnet sich aus einem festgelegten Prozentsatz und 
den über die Jahre gebildeten Gesamtleistungen des 
Vertrages. Der festzulegende Prozentsatz wird jedes 
Jahr vom Vorstand unseres Unternehmens auf Vor-
schlag des verantwortlichen Aktuars bestimmt. Er gilt 
nur für das deklarierte Jahr und kann in den Folgejahren 
sinken oder ganz entfallen. Wir veröffentlichen den Pro-
zentsatz für die Mindestbeteiligung an den Bewertungs-
reserven in unserem Geschäftsbericht. Den Geschäfts-
bericht können Sie bei uns jederzeit anfordern.  
Sind die gemäß Absatz (c) ermittelten Bewertungsreser-
ven höher als die Leistung aus der Mindestbeteiligung, 
wird der Differenzbetrag zusätzlich ausgezahlt bzw. zu-
geteilt. 



 

 

 
(e) Nach Beginn der Rentenzahlung berücksichtigen wir 

eine Beteiligung an den Bewertungsreserven bei der 
Deklaration der jährlichen Überschussbeteiligung.  

 
Rentenversicherungen in der Rentenbezugszeit 
 
(f) In der Rentenbezugszeit werden am Jahrestag des 

Rentenzahlungsbeginns, erstmals ein Jahr nach Über-
gang auf Rentenbezug, Überschussanteile in Prozent 
des dann im sonstigen Vermögen vorhandenen De-
ckungskapitals fällig. Verwendet werden diese laufenden 
Überschussanteile in der Regel zur Bildung einer zu-
sätzlichen Rente (Dynamikrente), die die laufenden Ren-
tenzahlungen erhöht. 
Vor Rentenbeginn kann mit uns auch vereinbart werden, 
dass die Überschussanteile zur Bildung einer Gewinn-
rente mit zusätzlicher Dynamik verwendet werden. Bei 
der Gewinnrente mit zusätzlicher Dynamik werden die 
jährlichen Überschüsse ganz oder teilweise dazu ver-
wendet, die Rente ab Rentenbeginn um einen Betrag zu 
erhöhen, dessen Höhe sich nur bei Änderung der Über-
schussanteilsätze ändert (Gewinnrente). Ein verbleiben-
der Überschussanteil wird zur jährlichen Erhöhung der 
Gesamtrente verwendet, erstmals ein Jahr nach Ren-
tenbeginn (zusätzliche Dynamik).  

 
(3) Informationen über die Höhe der Überschussbetei-

ligung 
 
Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen 
Einflüssen ab. Diese sind nicht vorhersehbar und von uns 
nur begrenzt beeinflussbar. Wichtigster Einflussfaktor vor 
Rentenbeginn ist dabei die Entwicklung der versicherten 
Risiken und der Kosten. Nach Rentenbeginn treten die 
Erträge aus den Kapitalanlagen hinzu. Die Höhe der 
künftigen Überschussbeteiligung kann also nicht garantiert 
werden. 
 
 
§ 3 Wann beginnt der Versicherungsschutz? 
 
Der Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag abge-
schlossen worden ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen ver-
einbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginn. Allerdings entfällt unsere Leistungspflicht bei 
nicht rechtzeitiger Beitragszahlung (vgl. § 8 Absatz 3 und 4 
und § 11).  
 
 
§ 4 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht? 
 
Vorvertragliche Anzeigepflicht 
 
(1) Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen 

darauf, dass Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform 
gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig be-
antwortet haben (vorvertragliche Anzeigepflicht).  

 
(2) Da die Versicherung auf das Leben einer anderen Per-

son abgeschlossen wird, ist auch diese neben Ihnen für 
die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung 
der Fragen verantwortlich. Das gilt insbesondere für die 
Fragen nach gegenwärtigen oder früheren Erkrankun-
gen, gesundheitlichen Störungen und Beschwerden der 
zu versichernden Person. 

 
Rücktritt 
 
(3) Wenn Umstände, die für die Übernahme des Versiche-

rungsschutzes Bedeutung haben, von Ihnen oder der 
versicherten Person (vgl. Absatz 2) nicht oder nicht rich-
tig angegeben worden sind, können wir vom Vertrag zu-
rücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, 

dass die vorvertragliche Anzeigepflicht weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig verletzt worden ist. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht 
haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen 
wird, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätten. 

 
(4) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 

Haben wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungs-
falles erklärt, bleibt unsere Leistungspflicht jedoch be-
stehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der nicht 
oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leis-
tungspflicht ursächlich war. Haben Sie die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. 

 
(5) Wenn die Versicherung durch Rücktritt aufgehoben wird, 

zahlen wir den Rückkaufswert (§ 12 Absatz 2 bis 4). Die 
Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen. 

 
Kündigung 
 
(6) Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Ver-

letzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, können 
wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen. Auf unser Kündigungsrecht verzichten 
wir, wenn uns nachgewiesen wird, dass die Anzeige-
pflichtverletzung unverschuldet erfolgt ist.  

 
(7) Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn uns nachgewie-

sen wird, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen geschlossen hätten. 

 
(8) Kündigen wir die Versicherung, wandelt sie sich mit der 

Kündigung in eine beitragsfreie Versicherung um (§ 12 
Absatz 5). 

 
Vertragsanpassung 
 
(9) Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir 

den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Ver-
langen rückwirkend Vertragsbestandteil. Auf unser 
Recht zur Vertragsanpassung verzichten wir, wenn uns 
nachgewiesen wird, dass die Anzeigepflichtverletzung 
unverschuldet erfolgt ist. 

 
(10) Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag 

um mehr als 10 % oder schließen wir den Versiche-
rungsschutz für den nicht angezeigten Umstand aus, 
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen. In der Mit-
teilung werden wir Sie auf das Kündigungsrecht hin-
weisen. 

 
Ausübung unserer Rechte 
 
(11) Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kün-

digung und zur Vertragsanpassung nur berufen, wenn 
wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die 
Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen ha-
ben. Wir müssen unsere Rechte innerhalb eines Mo-
nats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der An-
zeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht 
begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer 
Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir 
unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir 



 

 

nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats 
nach deren Kenntniserlangung angeben. 

 
(12) Unsere Rechte auf Rücktritt, Kündigung und Vertrags-

anpassung sind ausgeschlossen, wenn wir den nicht 
angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzei-
ge kannten. 

 
(13) Die genannten Rechte können wir nur innerhalb von 

fünf Jahren seit Vertragsabschluss ausüben. Ist der 
Versicherungsfall vor Ablauf dieser Frist eingetreten, 
können wir die Rechte auch nach Ablauf der Frist gel-
tend machen. Haben Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich 
oder arglistig verletzt, beträgt die Frist zehn Jahre. 

 
Anfechtung 
 
(14) Wir können den Versicherungsvertrag auch anfechten, 

falls durch unrichtige oder unvollständige Angaben be-
wusst und gewollt auf unsere Annahmeentscheidung 
Einfluss genommen worden ist. Handelt es sich um 
Angaben der versicherten Person, können wir Ihnen 
gegenüber die Anfechtung erklären, auch wenn Sie von 
der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht kei-
ne Kenntnis hatten. Absatz 5 gilt entsprechend. 

 
Leistungserweiterung / Wiederherstellung der Versiche-
rung 
 
(15) Die Absätze 1 bis 14 gelten bei einer unsere Leis-

tungspflicht erweiternden Änderung oder bei einer Wie-
derherstellung der Versicherung entsprechend. Die 
Fristen nach Absatz 13 beginnen mit der Änderung o-
der Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des 
geänderten oder wiederhergestellten Teils neu zu lau-
fen. 

 
Erklärungsempfänger 
 
(16) Die Ausübung unserer Rechte erfolgt durch schriftliche 

Erklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist. Sofern 
Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten be-
nannt haben, gilt nach Auflösung Ihres Unternehmens 
ein Bezugsberechtigter als bevollmächtigt, eine Rück-
tritts- oder Anfechtungserklärung entgegenzunehmen. 
Ist auch ein Bezugsberechtigter nicht vorhanden oder 
kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden, können wir 
den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entgegen-
nahme der Erklärung als bevollmächtigt ansehen. 

 
 
§ 5 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person? 
 
(1) Bei vorsätzlicher Selbsttötung der versicherten Person 

leisten wir, wenn seit Abschluss des Versicherungsver-
trags drei Jahre vergangen sind.  

 
(2) Bei vorsätzlicher Selbsttötung vor Ablauf der Dreijahres-

frist besteht Versicherungsschutz nur dann, wenn uns 
nachgewiesen wird, dass die Tat in einem die freie Wil-
lensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter 
Störung der Geistestätigkeit begangen worden ist. Ande-
renfalls beschränkt sich unsere Zahlungspflicht bei Tod 
vor Rentenzahlungsbeginn auf die Zahlung einer Leib-
rente an den Bezugsberechtigten (§ 16), die sich aus 
dem zu den Stichtagen gemäß § 1 Absatz 10 Satz 3 und 
4 berechneten Wert in Höhe von 80 % des Vertragsver-
mögens, höchstens jedoch aus der Summe der für die 
Fondsversicherung eingezahlten Beiträge errechnet. 

 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend bei einer 

unsere Leistungspflicht erweiternden Änderung oder bei 
einer Wiederherstellung der Versicherung. Die Frist 
nach Absatz 1 beginnt mit der Änderung oder Wieder-

herstellung der Versicherung bezüglich des geänderten 
oder wiederhergestellten Teils neu zu laufen. 

 
 
§ 6 Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Ein-

satz bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/ -Stoffen? 
 
(1) Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhän-

gig davon, auf welcher Ursache der Versicherungsfall 
beruht. Wir gewähren Versicherungsschutz insbesonde-
re auch dann, wenn die versicherte Person in Ausübung 
des Wehr- oder Polizeidienstes oder bei inneren Unru-
hen den Tod gefunden hat. 

 
(2) Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem 

oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Er-
eignissen beschränkt sich unsere Leistungspflicht bei 
Tod vor Rentenzahlungsbeginn auf die Zahlung einer 
Leibrente, die sich aus dem zu den Stichtagen gemäß 
§ 1 Absatz 10 Satz 3 und 4 berechneten Wert in Höhe 
von 80 % des Vertragsvermögens, höchstens jedoch 
aus der Summe der für die Fondsversicherung einge-
zahlten Beiträge errechnet. Diese Einschränkung unse-
rer Leistungspflicht entfällt, wenn die versicherte Person 
in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit 
kriegerischen Ereignissen stirbt, denen sie während ei-
nes Aufenthalts außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt 
war. 
Darüber hinaus werden wir uneingeschränkt leisten, 
wenn die versicherte Person als Mitglied der deutschen 
Bundeswehr, Polizei oder Bundespolizei mit Mandat der 
NATO oder UNO an deren humanitären Hilfeleistungen 
oder friedenssichernden Maßnahmen außerhalb der ter-
ritorialen Grenzen der NATO-Mitgliedsstaaten teilnimmt. 

 
(3) Bei Ableben der versicherten Person vor Rentenzah-

lungsbeginn in unmittelbarem oder mittelbarem Zusam-
menhang mit dem vorsätzlichen Einsatz von atomaren, 
biologischen oder chemischen Waffen oder dem vor-
sätzlichen Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung 
von radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen 
beschränkt sich unsere Leistungspflicht bei Tod vor 
Rentenzahlungsbeginn auf die in Absatz 2 Satz 1 ge-
nannte Leistung, sofern der Einsatz oder das Freisetzen 
darauf gerichtet sind, das Leben einer Vielzahl von Per-
sonen zu gefährden. Absatz 2 Sätze 2 und 3 bleiben 
unberührt. 

 
 
§ 7 Wie verwenden wir die Beiträge?   
 
(1) Wir führen die Beiträge, soweit sie nicht zur Deckung 

von Kosten bestimmt sind oder ggf. zur Sicherstellung 
der Beitragsgarantie unserem sonstigen Vermögen (vgl. 
§ 1 Absatz 5) zugeführt werden, dem Anlagestock (vgl. 
§ 1 Absatz 1) zu und rechnen sie zum Stichtag in Anteil-
einheiten um. Stichtag ist der Erste der Versicherungs-
periode. Falls dieser Tag kein Bankarbeitstag (in Frank-
furt am Main) ist, wird der nächstfolgende Bankar-
beitstag (in Frankfurt am Main) der Umrechnung 
zugrunde gelegt.  

 
 Der zur Anlage in dem Anlagestock bestimmte Teil des 

Beitrags wird mit dem von der Kapitalanlagegesellschaft 
veröffentlichten jeweiligen Rücknahmepreis – ggf. erhöht 
um einen Ausgabeaufschlag – in Anteileinheiten umge-
rechnet.  

 
(2) Laufende Beiträge 
 

Die für den Anlagestock bestimmten Beitragsteile inves-
tieren wir automatisch in den Teilfonds (vgl. § 10 Ab-
satz 1) mit der längstmöglichen Restlaufzeit, dessen 



 

 

Laufzeitende vor dem Beginn der Rentenzahlung Ihrer 
Versicherung liegt oder mit diesem zusammenfällt. Da-
her ist der vertraglich vereinbarte Beginn der Renten-
zahlung maßgeblich für die Auswahl geeigneter Teil-
fonds.  
 
Vorhandenes Teilfondsguthaben 
 
Immer dann, wenn ein neuer Teilfonds aufgelegt wird, 
dessen Laufzeitende näher an dem vereinbarten Beginn 
der Rentenzahlung Ihres Vertrages liegt oder mit diesem 
zusammenfällt, schichten wir automatisch – vorbehalt-
lich der Regelungen in § 10 – erworbene Anteileinheiten 
des Teilfonds mit der nächst kürzeren Restlaufzeit in 
den neuen Teilfonds um.  
 
Ablaufmanagement vor Rentenbeginn 
 
Falls der vereinbarte Rentenbeginn Ihrer Versicherung 
nicht unmittelbar auf das Laufzeitende des nächst kürzer 
laufenden Teilfonds folgt, werden das Guthaben des 
fondsgebundenen Teils des Vertragsvermögens und die 
weiteren für die Anlage bestimmten Beitragsteile in un-
serem sonstigen Vermögen angelegt. Das heißt z.B., 
dass bei einem Ende des (nächst kürzer laufenden) Teil-
fonds am 31.12.2030 und einem Rentenbeginn zum 
01.02.2031 oder später das gebildete Kapital und die 
Beitragsteile im sonstigen Vermögen angelegt werden. 
Bei Rentenbeginn 01.01.2031 wird das Vermögen des 
Teilfonds dagegen direkt in eine Rente umgewandelt. 

 
(3) Die zur Deckung des versicherten Todesfallrisikos be-

stimmten, nach anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik berechneten Risikobeiträge und kalku-
lierten Verwaltungskostenanteile entnehmen wir sowohl 
bei beitragspflichtigen als auch bei beitragsfreien Versi-
cherungen zu Beginn eines jeden Monats dem Ver-
tragsvermögen.  

 
 
§ 8 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beach-

ten?  
 
(1) Die Beiträge zu der Fondsgebundenen Rentenversiche-

rung mit Beitragsgarantie können Sie je nach Vereinba-
rung durch Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder 
Jahresbeiträge (laufende Beiträge) entrichten. Die Ver-
sicherungsperiode umfasst bei Jahreszahlung ein Jahr, 
bei unterjähriger Beitragszahlung entsprechend der Zah-
lungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes 
Jahr. 

 
(2) Die Beiträge können nur im Lastschriftverfahren gezahlt 

werden. Wir buchen die Beiträge jeweils bei Fälligkeit 
von dem uns angegebenen Konto ab. Bitte sorgen Sie 
zu den Fälligkeitsterminen für ausreichende Deckung. 

 
(3) Der erste Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist unverzüglich 

nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, jedoch nicht 
vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein 
angegebenen Versicherungsbeginn. Alle weiteren Bei-
träge (Folgebeiträge) werden zu Beginn der vereinbar-
ten Versicherungsperiode fällig.  
 

(4) Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, 
wenn Sie fristgerecht alles getan haben, damit der Bei-
trag bei uns eingeht. Bei der Beitragszahlung im Last-
schriftverfahren gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der 
Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer 
berechtigten Einziehung nicht widersprechen. Konnte 
der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht 
eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch 

rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer schriftli-
chen Zahlungsaufforderung erfolgt. 

 
(5) Die Übermittlung Ihrer Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr 

und Ihre Kosten. 
 

(6) Für eine Stundung der Beiträge ist eine schriftliche 
Vereinbarung mit uns erforderlich. 

  
(7) Bei Fälligkeit einer Versicherungsleistung werden wir 

etwaige Beitragsrückstände verrechnen. 
 
 
§ 9 Wann können Zuzahlungen geleistet werden? 
 
(1) Der Versicherungsnehmer ist berechtigt jährlich eine 

Zuzahlung zu leisten. Die Zuzahlung darf zusammen mit 
den für das Kalenderjahr der  Zuzahlung fälligen verein-
barten Beiträgen den nach § 3 Nr. 63 EStG steuerlich 
geförderten Betrag nicht übersteigen. Die Zuzahlung er-
höht die Versicherungsleistung. 

 
(2) Das Zuzahlungsrecht endet fünf Jahre vor Ende der 

Beitragszahlungsdauer. 
 
 
§ 10 Welcher Fonds wird verwendet und welche Be-

sonderheiten gelten dafür? 
 
Der DWS FlexPension II 
 
(1) Der Anlagestock wird in dem Garantiefonds DWS Flex-

Pension II der DWS Investment S.A. angelegt. Dieser 
Fonds besteht aus mehreren Teilfonds mit unterschiedli-
chen Laufzeiten von maximal 15 ½ Jahren. Das jeweili-
ge Ablaufjahr ist dem Namen des Teilfonds zu entneh-
men, z. B. DWS FlexPension II 2024, Ablaufjahr 2024.  
Grundsätzlich beabsichtigt die DWS FlexPension jähr-
lich am ersten Handelstag im Juli, an dem Geschäfts-
banken in Frankfurt am Main geöffnet sind, mindestens 
einen neuen Teilfonds aufzulegen, um damit Laufzeiten 
über 15 Jahren abzubilden. Ein neuer Teilfonds wird 
vorbehaltlich der Regelung in Absatz 4 so eingerichtet, 
dass er zum Zeitpunkt der Auflegung genau die Höchst-
standsgarantie zum Laufzeitende (vgl. Absatz 2) des 
Teilfonds mit der nächst kürzeren Restlaufzeit fortsetzt, 
sodass bei jeder automatischen Umschichtung einmal 
erworbene Höchststandsgarantien erhalten bleiben. 

 
Höchststandsgarantie 
 
(2) Die jeweiligen Teilfonds sind mit einer Höchststandsga-

rantie zum Laufzeitende der Teilfonds ausgestattet. Die 
DWS Investment S.A. garantiert gegenüber der DWS 
FlexPension nach näherer Maßgabe von Absatz 3, dass 
der Netto-Inventarwert eines Teilfonds zuzüglich etwai-
ger Ausschüttungen am Laufzeitende nicht unter dem 
jemals an einem Höchststandsstichtag erreichten höchs-
ten Netto-Inventarwert des Teilfonds liegt („Garantie-
wert“). Höchststandsstichtage sind jeweils der erste 
Handelstag eines jeden Monats, an dem Geschäftsban-
ken in Frankfurt am Main geöffnet haben, sowie im De-
zember zusätzlich jeweils der sechste Handelstag vor 
Monatsultimo. 
Die Wertsicherung durch die Höchststandsgarantie ist 
ausschließlich stichtagsbezogen auf das jeweilige Lauf-
zeitende der Teilfonds; der Netto-Inventarwert eines 
Teilfonds kann zwischenzeitlich auch geringer sein. Die 
Höchststandsgarantie gilt daher nicht, wenn Fondsantei-
le an DWS FlexPension vorzeitig zurückgegeben wer-
den, z.B. aufgrund der Kündigung des Versicherungs-
vertrages. 

 
(3) Die Höchststandsgarantie wird von der DWS Investment 



 

 

S.A. gegenüber DWS FlexPension zu Gunsten der An-
leger der Teilfonds, hier die Neue Bayerische Beamten 
Lebensversicherung AG, zum Laufzeitende übernom-
men. Es besteht kein direkter Zahlungsanspruch von Ih-
nen gegenüber der DWS Investment S.A. 
Die Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG 
übernimmt – neben der Beitragsgarantie gemäß § 1 Ab-
satz 4 – keine Garantie für den Wert der Anteile zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt. 
 

(4) In extremen Marktsituationen kann es sich für die erwar-
tete Wertentwicklung eines neu aufzulegenden Teilfonds 
als ungünstig erweisen, die Höchststandsgarantie des 
Teilfonds mit der nächst kürzeren Laufzeit fortzusetzen. 
In einem solchen Fall behält sich die DWS FlexPension 
vor, einen neu aufzulegenden Teilfonds so einzurichten, 
dass die Höchststandsgarantie des neuen Teilfonds 
nicht die vorangegangene Höchststandsgarantie fort-
setzt, sondern nur für zukünftige Einzahlungen gilt. Ein 
derartiges Szenario könnte zum Beispiel dann auftreten, 
wenn der Teilfonds mit der längsten Restlaufzeit nur ei-
nen sehr geringen Investitionsgrad in die Wertsteige-
rungskomponente besitzt. Das ist insbesondere dann 
der Fall, wenn in den letzten drei Monaten vor Auflegung 
eines neuen Teilfonds abzusehen ist, dass der Investiti-
onsgrad in Anlagen der Wertsteigerungskomponente für 
den neu aufzulegenden Teilfonds bei Auflegung unter 
50% liegen würde. Hier behält sich die DWS FlexPensi-
on vor, neu aufzulegende Garantiefonds nicht mit dem 
Garantieniveau und dem Kurs des Teilfonds mit der 
nächst kürzeren Restlaufzeit aufzulegen, sondern mit 
einem neutralen Kurs und Garantieniveau. 
In diesem Fall werden nur Ihre künftigen Beiträge in ei-
nen solchen neuen Teilfonds angelegt, jedoch auf die 
automatische Umschichtung gemäß § 7 Absatz 2 Satz 3 
von bereits aufgebautem Fondsvermögen in den neu 
aufgelegten Teilfonds verzichtet. Stattdessen verbleibt 
ein vorhandenes Fondsvermögen im ursprünglichen 
Teilfonds bis zu dessen Laufzeitende bzw. bis ein ge-
eigneter neuer Teilfonds aufgelegt wird, in den ein Um-
schichten des bestehenden Fondsvermögens ohne Ver-
zicht auf die erworbene Höchststandsgarantie möglich 
ist. 
Das beschriebene Vorgehen stellt in diesem Fall sicher, 
dass Ihre neuen Beiträge wieder verstärkt an den Chan-
cen der Kapitalmärkte teilhaben können. Ihre bislang er-
zielte Höchststandsgarantie wird in Bezug auf das bishe-
rige Fondsvermögen dadurch nicht berührt. 

 
Keine Neuauflage von Teilfonds 
 
(5) Sollte der Garantiefonds DWS FlexPension II nicht mehr 

zur Verfügung stehen, weil er beispielsweise von der 
Kapitalanlagegesellschaft nicht mehr angeboten wird, 
können wir statt dessen solche Investmentfonds 
zugrunde legen, die der Chancen-Risiko-Klasse und der 
Fondsstruktur der bisher verwendeten Teilfonds am e-
hesten entsprechen. Sollte der neue Investmentfonds 
zur Erbringung der Garantie eine geänderte Strategie 
zur Umschichtung erfordern (siehe Absatz 4 und § 7), so 
werden wir diese an die Gegebenheiten des neuen 
Fonds anpassen. Über derartige Änderungen werden 
wir Sie schriftlich informieren. 

 
(6) Eine Beschreibung des Garantiefonds DWS FlexPensi-

on II finden Sie im Angebot bei den weiteren Informatio-
nen zu Ihrem Vertrag. 

 
 
§11 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht recht-

zeitig zahlen? 
 
(1) Wenn Sie den Einlösungsbeitrag nicht rechtzeitig zah-

len, können wir – solange die Zahlung nicht bewirkt ist – 

vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns 
nachgewiesen wurde, dass Sie die nicht rechtzeitige 
Zahlung nicht zu vertreten haben. Bei einem Rücktritt 
können wir von Ihnen (bei Einschluss einer Zusatzversi-
cherung) die Kosten der zur Gesundheitsprüfung durch-
geführten ärztlichen Untersuchungen verlangen. 

 
(2) Bei einem Rücktritt können wir eine besondere Gebühr 

für die Bearbeitung Ihres Vertrages verlangen. Diese 
Gebühr, die unserem durchschnittlichen Aufwand ent-
spricht, beträgt 10 % der Beiträge des ersten Versiche-
rungsjahres. Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem 
pauschalen Abgeltungsbetrag zugrunde liegenden An-
nahmen in Ihrem Fall entweder dem Grunde nach nicht 
zutreffen oder der Höhe nach wesentlich niedriger zu 
beziffern sind, entfällt der Abgeltungsbetrag bzw. wird – 
im letzteren Falle – entsprechend herabgesetzt.  

 
(3) Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungs-

falles noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung ver-
pflichtet, sofern wir Sie durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versi-
cherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam ge-
macht haben. Unsere Leistungspflicht besteht jedoch, 
wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten haben. 

 
(4) Wenn ein Folgebeitrag oder ein sonstiger Betrag, den 

Sie aus dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht 
rechtzeitig gezahlt worden ist oder eingezogen werden 
konnte, erhalten Sie von uns auf Ihre Kosten eine Mah-
nung in Textform. Darin setzen wir Ihnen eine Zah-
lungsfrist von mindestens zwei Wochen. Begleichen Sie 
den Rückstand nicht innerhalb der gesetzten Frist, ent-
fällt oder vermindert sich Ihr Versicherungsschutz. Auf 
diese Rechtsfolge werden wir Sie in der Mahnung aus-
drücklich hinweisen.  
Über die Bestimmung dieser Zahlungsfrist und die ein-
tretende Umwandlung der Versicherung werden wir die 
versicherte Person in Textform informieren und ihr eine 
Zahlungsfrist von mindestens zwei Monaten einräumen. 
Begleicht die versicherte Person den Rückstand inner-
halb der gesetzten Frist, werden die Wirkungen der 
Mahnung beseitigt. Der Versicherungsschutz besteht 
dann wieder im Umfang vor einer eingetretenen Um-
wandlung fort. 

 
 
§ 12 Wann können Sie die Versicherung kündigen oder 

beitragsfrei stellen? 
  
Kündigung des Vertrages und Auszahlung des Rück-
kaufswertes 
 
(1) Sie können die Versicherung – jedoch nur vor dem 

vereinbarten Rentenbeginn – jederzeit ganz oder teil-
weise zum Ende des laufenden Monats schriftlich kündi-
gen. Die Kündigung wird zu dem von Ihnen angegebe-
nen Kündigungstermin wirksam. Ist dieser bei Eingang 
des Kündigungsschreibens verstrichen oder haben Sie 
keinen Zeitpunkt genannt, gilt als Kündigungstermin der 
dritte Bankarbeitstag (in Frankfurt am Main) nach Ein-
gang des Kündigungsschreibens. 
Erfolgt die Kündigung nicht zum Ende des laufenden 
Monats, besteht kein Anspruch auf eine anteilige Erstat-
tung der Risiko- und Verwaltungskosten für den laufen-
den Monat.  
 

(2) Ist für den Todesfall eine Leistung vereinbart, werden wir 
nach § 169 VVG den Rückkaufswert erstatten, höchs-
tens jedoch die für den Todesfall vereinbarte Leistung. 
Bei teilweiser Kündigung reduziert sich die Beitragsga-
rantie gemäß § 1 Absatz 4 entsprechend. 



 

 

Der Rückkaufswert ist der nach anerkannten Regeln der 
Versicherungsmathematik für den Schluss des laufen-
den Monats berechnete Zeitwert der Versicherung. Hin-
sichtlich des konventionellen Teils des Vertragsvermö-
gens tritt an die Stelle des Zeitwertes das Deckungska-
pital. 
 
Beitragsrückstände werden vom Rückkaufswert abge-
zogen. 

 
Für den Fall, dass eine Todesfallleistung vereinbart wor-
den ist, wird höchstens die bei Tod fällige Leistung aus-
gezahlt. Ein vorhandener Restbetrag wird in eine bei-
tragsfreie Fondsgebundene Rente ohne Todesfallleis-
tungen und ohne Beitragsgarantie umgewandelt. Der ur-
sprüngliche Rentenbeginn bleibt dabei erhalten. Wenn 
der die Todesfallleistung übersteigende Teil des Rück-
kaufswertes 2.500 EUR nicht erreicht, zahlen wir den 
gesamten Rückkaufswert aus.  
 
Ist eine Auszahlung des Rückkaufswertes aufgrund ge-
setzlicher Verfügungsbeschränkungen zur betrieblichen 
Altersversorgung nicht zulässig, erfolgt die Umwandlung 
in eine beitragsfreie Versicherung. Absatz 5 gilt hierbei 
entsprechend. 

 
(3) Die Kündigung der Versicherung ist mit Nachteilen 

verbunden. Der Rückkaufswert erreicht erst nach einem 
bestimmten Zeitraum die Summe der eingezahlten Bei-
träge, da aus diesen auch Abschluss- und Vertriebskos-
ten sowie Kosten für die Verwaltung des gebildeten Ka-
pitals finanziert werden.  
 

(4) Den Rückkaufswert erbringen wir in Geld.  
 
Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung 
 
(4) Anstelle einer Kündigung nach Absatz 1 können Sie vor 

Rentenzahlungsbeginn jederzeit schriftlich verlangen, 
zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode von 
der Beitragszahlungspflicht befreit zu werden. Das Ver-
tragsvermögen mindert sich um rückständige Beiträge.  

 
Voraussetzung für die Fortführung der Versicherung un-
ter Befreiung von der Beitragszahlungspflicht ist, dass 
das Vertragsvermögen nach Umwandlung einen Betrag 
von 2.000 EUR nicht unterschreitet. Ansonsten erlischt 
die Versicherung und der Bezugsberechtigte erhält den 
Rückkaufswert nach Absatz 2. 
 
Die Beitragsfreistellung der Versicherung ist mit 
Nachteilen verbunden. Der für die Bildung einer bei-
tragsfreien Rente zur Verfügung stehende Betrag er-
reicht erst nach einem bestimmten Zeitraum die Sum-
me der eingezahlten Beiträge, da aus diesen auch Ab-
schluss- und Vertriebskosten sowie Kosten für die Ver-
waltung des gebildeten Kapitals finanziert werden. 

 
Reduzierung des Beitrags 
 
(6) Sie können mit Wirkung ab Beginn der nächsten Versi-

cherungsperiode den Beitrag herabsetzen, sofern nach 
Reduzierung des Beitrags die Beitragsgarantie sicher-
gestellt werden kann und die verbleibende Summe der 
Beiträge eines Jahres nicht unter die folgenden Werte 
fällt: 
 
Vereinbarte Ansparphase 
12 bis 15 Jahre 1.800 �  
16 Jahre 1.500 �  
17 und 18 Jahre 900 �  
ab 19 Jahre 600 �  
 

Beitragsteile für evtl. eingeschlossene Zusatzversiche-
rungen werden nicht berücksichtigt. 
 
Das Vertragsvermögen mindert sich um rückständige 
Beiträge. Geht der Auftrag zur Herabsetzung des Bei-
trags nicht mindestens zehn Arbeitstage vor der nächs-
ten Beitragsfälligkeit bei uns ein, erfolgt die Beitragsre-
duktion zum darauf folgenden Fälligkeitstermin.  

 
Beitragsrückzahlung 
 
(7) Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlan-

gen. 
 
 
§ 13 Wie verteilen wir die bei der Beitragskalkulation in 

Ansatz gebrachten Abschluss- und Vertriebskos-
ten? 

 
Die bei der Beitragskalkulation in Ansatz gebrachten Ab-
schluss- und Vertriebskosten werden als fester Vomhun-
dertsatz von den Beiträgen abgezogen (so genannte unge-
zillmerte Tarife). 
 
 
§ 14 Wie können Sie während der Ansparphase den 

Wert der Versicherung erfahren? 
 
(1) Sie können die aktuellen Anteilswerte der Teilfonds der 

Börsenzeitung entnehmen. 
 
(2) Vor Rentenzahlungsbeginn erhalten Sie und die versi-

cherte Person von uns jährlich eine Mitteilung über die 
Entwicklung und Zusammensetzung des Vertragsver-
mögens. 

 
(3) Auf Wunsch geben wir Ihnen den Wert der Versicherung 

jederzeit an. 
 
 
§ 15 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleis-

tung verlangt wird? 
 
(1) Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir 

gegen Vorlage des Versicherungsscheins und eines 
amtlichen Zeugnisses über den Tag der Geburt der ver-
sicherten Person. 

 
(2) Wir können vor jeder Renten- oder Kapitalzahlung auf 

unsere Kosten ein amtliches Zeugnis darüber verlangen, 
dass die versicherte Person noch lebt. 

 
Der Tod der versicherten Person ist uns unverzüglich 
anzuzeigen. Außer den in Absatz 1 genannten Unterla-
gen ist uns eine amtliche, Alter und Geburtsort enthal-
tende Sterbeurkunde einzureichen. 

 
(3) Ist für den Todesfall eine Leistung vereinbart, ist uns 

ferner ein ausführliches ärztliches oder amtliches Zeug-
nis über die Todesursache sowie über Beginn und Ver-
lauf der Krankheit, die zum Tode der versicherten Per-
son geführt hat, vorzulegen. Zur Klärung unserer Leis-
tungspflicht können wir notwendige weitere Nachweise 
verlangen und erforderliche Erhebungen selbst anstel-
len.  

 
(4) Die mit den Nachweisen verbundenen Kosten trägt 

derjenige, der die Versicherungsleistung beansprucht. 
 
 
§ 16  Wer erhält die Versicherungsleistungen? 
 
(1) Als Bezugsberechtigter für den Erlebensfall kann aus-

schließlich die versicherte Person benannt werden.  



 

 

Als Bezugsberechtigte für den Todesfall können aus-
schließlich Begünstigte benannt werden, die zum engen 
Hinterbliebenenkreis im Sinne der von der Finanzverwal-
tung bei Erteilung der Versorgungszusage aufgestellten 
Anerkennungsvoraussetzungen zählen. Dies sind nach 
derzeitigem Stand die Witwe/der Witwer, die Kinder im 
Sinnes des § 32 Absatz 3 bis 5 EStG in der bei der Zu-
sageerteilung gültigen Fassung, die frühere Ehegat-
tin/der frühere Ehegatte oder die Lebensgefährtin/der 
Lebensgefährte der versicherten Person, sofern die-
se/dieser mit der versicherten Person in einer häusli-
chen Gemeinschaft lebt und namentlich benannt wird.  
Als Kind kann auch ein im Haushalt der versicherten 
Person auf Dauer aufgenommenes Kind begünstigt 
werden, welches in einem Obhut- oder Pflegeverhältnis 
zu dieser steht und die Voraussetzungen des § 32 EStG 
erfüllt.   

 
(2) Der Versicherungsnehmer kann ausdrücklich bestim-

men, dass der Bezugsberechtigte die Ansprüche aus 
dem Versicherungsvertrag sofort und unwiderruflich er-
werben soll. Sobald wir eine solche Erklärung des Versi-
cherungsnehmers erhalten haben, kann dieses Bezugs-
recht nur noch mit Zustimmung des vom Versicherungs-
nehmer Benannten aufgehoben werden. 
Das unwiderrufliche Bezugsrecht kann unter dem Vor-
behalt erteilt werden, dass der Versicherungsnehmer al-
le Versicherungsleistungen für sich in Anspruch nehmen 
kann, wenn das Arbeitsverhältnis mit der versicherten 
Person vor Eintritt des Versicherungsfalles endet, ohne 
dass eine unverfallbare Anwartschaft besteht (einge-
schränkt unwiderrufliches Bezugsrecht).  

 
(3) Die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen 

wir an den vom Versicherungsnehmer abweichenden 
Bezugsberechtigten gemäß Absatz 1.  
Für den Fall dass ein eingeschränkt unwiderrufliches 
Bezugsrecht gemäß Absatz 2 Satz 3 bestimmt wurde, 
und der Versicherungsnehmer das Bezugsrecht auf-
grund des Vorbehaltes widerrufen hat, werden die Ver-
sicherungsleistungen an den Versicherungsnehmer er-
bracht.  
Ist kein Bezugsberechtigter im Sinne der in den Sätzen 
1 und 2 genannten Fälle bestimmt oder vorhanden, 
erbringen wir keine Leistungen.  

 
(4) Die Ansprüche aus dieser Versicherung sind nicht ver-

erblich.  
 
(5) Die Einräumung und der Widerruf eines widerruflichen 

Bezugsrechts (vgl. Absatz 1) sind uns gegenüber nur 
und erst dann wirksam, wenn sie uns vom bisherigen 
Berechtigten schriftlich angezeigt worden sind. Der bis-
herige Berechtigte ist im Regelfall der Versicherungs-
nehmer; es können aber auch andere Personen sein, 
sofern der Versicherungsnehmer bereits vorher Verfü-
gungen vorgenommen hat. 

 
(6) Das Gleiche gilt für die Abtretung und Verpfändung von 

Ansprüchen aus dem Versicherungsvertrag, soweit der-
artige Verfügungen überhaupt rechtlich möglich sind. 

 
 
§ 17 Was gilt bei Änderung der Postanschriften oder 

Ihrer Firmierung? 
 
Eine Änderung Ihrer Firmierung oder Ihrer Postanschrift 
müssen Sie uns unverzüglich mitteilen. Anderenfalls können 
für Sie Nachteile entstehen, da wir eine an Sie zu richtende 
Willenserklärung mit eingeschriebenem Brief an Ihre uns 
zuletzt bekannte Anschrift senden können. In diesem Fall gilt 
unsere Erklärung drei Tage nach Absendung des einge-
schriebenen Briefes als zugegangen  
 

Damit wir unsere Verpflichtung nach § 11Absatz 4 gegen-
über der versicherten Person erfüllen können, müssen Sie 
uns die Postanschrift der versicherten Person sowie deren 
Änderung unverzüglich mitteilen.  
 
 
§ 18 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in 

Rechnung? 
 
(1) Falls aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen 

ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand verursacht wird, 
können wir - soweit nicht anders vereinbart - die in sol-
chen Fällen durchschnittlich entstehenden Kosten als 
pauschalen Abgeltungsbetrag gesondert in Rechnung 
stellen. Dies gilt z.B. bei 

 
− Erteilung einer Ersatzurkunde für den Versiche-

rungsschein 
− schriftlicher Fristsetzung bei Nichtzahlung von Fol-

gebeiträgen  
− Rückläufern im Lastschriftverfahren 
− Durchführung von Vertragsänderungen 
− Bearbeitung von Abtretungen oder Verpfändungen 
− gebührenpflichtigen Auskünften, die von öffentlichen 

Stellen im Zuge der Leistungsabwicklung eingeholt 
werden müssen, 

 
Die Höhe der Kosten können Sie der jeweils aktuellen 
Kostentabelle entnehmen, die Bestandteil des Produkt-
informationsblattes im Angebot ist. Die Höhe der Kosten 
kann von uns nach billigem Ermessen (§ 315 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches, BGB) für die Zukunft geändert 
werden. Die jeweils aktuelle Kostentabelle können Sie 
jederzeit bei uns anfordern. Soweit die aus den in Satz 2 
genannten Gründen veranlassten Kosten in der Über-
sicht nicht aufgelistet sind, bleibt Satz 1 unberührt. 
 

(2) Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem pauschalen 
Abgeltungsbetrag zugrunde liegenden Annahmen in Ih-
rem Fall entweder dem Grunde nach nicht zutreffen oder 
der Höhe nach wesentlich niedriger zu beziffern sind, 
entfällt der Abgeltungsbetrag bzw. wird – im letzteren 
Falle – entsprechend herabgesetzt. 

 
 
§ 19 Welche Rechnungsgrundlagen gelten für den 

Vertrag? 
 
Die bei Vertragsabschluss für die Ansparzeit garantierten 
Leistungen wurden auf Grundlage der Sterbetafel 
DAV 2004 R kalkuliert. Der einfließende Rechnungszins 
beträgt 2,25 % p.a. 
 
Im Versicherungsschein wird ein Rentenfaktor in Höhe von 
70 % eines auf Grundlage der DAV-Tafel 2004 R und eines 
Rechnungszinses von 2,25 % p.a. ermittelten Rentenfaktors 
garantiert. 
 
Die Rechnungsgrundlagen gelten sowohl für die Berech-
nung der Beiträge, als auch der Deckungsrückstellung. 
 
 
§ 20 Unter welchen Voraussetzungen können Versiche-

rungsbedingungen geändert werden? 

 
Unwirksame Bestimmungen können nach § 164 Absatz 1 
VVG mit Wirkung für bestehende Verträge durch eine neue 
Regelung ersetzt werden, wenn die Unwirksamkeit der hier 
verwendeten oder mit diesen inhaltlich gleichartigen Be-
stimmungen 
 



 

 

- durch eine höchstrichterliche Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs oder eines Oberlandesgerichts, dessen 
Entscheidung nicht anfechtbar ist festgestellt wurde oder 

 
- durch einen bestandskräftigen Verwaltungsakt der 

Aufsichtsbehörde oder der Kartellbehörde festgestellt 
wurde. 

 
Die Ersetzung der Bestimmungen muss zur Fortführung des 
Vertrags notwendig sein. Sie ist auch dann zulässig, wenn 
das Festhalten an dem Vertrag ohne neue Regelung für eine 
Vertragspartei auch unter Berücksichtigung der Interessen 
der anderen Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstel-
len würde.  
 
Die neue Regelung muss unter Wahrung des Vertragsziels 
die Belange der Versicherungsnehmer angemessen be-
rücksichtigen. Sie wird zwei Wochen, nachdem die neue 
Regelung und die hierfür maßgeblichen Gründe dem Versi-
cherungsnehmer mitgeteilt worden sind, Vertragsbestand-
teil. 
 
 
§ 21 Welches Recht findet auf den Vertrag Anwen-

dung? 
 
Auf den Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung. 
 
 
§ 22 Wo ist der Gerichtsstand? 
 
(1) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns 

bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem 
Sitz unserer Gesellschaft. Sind Sie eine natürliche Per-
son, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt haben. 

 
(2) Sind Sie eine natürliche Person, müssen Klagen aus 

dem Versicherungsvertrag gegen Sie bei dem Gericht 
erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in Er-
mangelung eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen 
Aufenthalts zuständig ist. Sind Sie eine juristische Per-
son, bestimmt sich das zuständige Gericht nach Ihrem 
Sitz oder Ihrer Niederlassung. 

 
(3) Verlegen Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat außerhalb 

der Europäischen Gemeinschaft, Islands, Norwegens 
oder der Schweiz, sind die Gerichte des Staates zustän-
dig, in dem wir unseren Sitz haben. 

 
 
§ 23 Welche Auswirkungen hat die Unwirksamkeit von 

Bestimmungen? 
 
Sollten eine oder mehrere der Bestimmungen dieser Allge-
meinen Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt.  


